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Titelthema

1. Welche Aussage trifft zu?
a) Kann ein Patient seine Behandlungswünsche 

nur vorübergehend nicht äußern, darf der 
Ehepartner für ihn entscheiden.

b) Die Beendigung einer Beatmungstherapie ist 
eine Form der aktiven Sterbehilfe und daher 
in Deutschland nicht zulässig. 

c) Die Festlegungen einer Patientenverfügung 
gelten nur dann, wenn die aktuelle Behand-
lungssituation in der Verfügung erfasst ist. 

d) Ein vom Betreuungsgericht bestellter Betreuer 
kann die Festlegungen einer Patientenverfü-
gung überstimmen. 

e) Ein Bevollmächtigter darf eine Operation beim 
Patienten in jedem Fall nur mit Zustimmung 
des Betreuungsgerichts ablehnen. 

2. Eine 60-jährige Patientin am dritten Tag 
nach Hemikolektomie wird morgens mit 
Blutdruck 75/40 mmHg, einer Herzfre-
quenz von 112/min und Temperatur von 
38,8°C auf der Normalstation vorgefun-
den. Welche Maßnahme ist gemäß dem 
Ein-Stunden-Bündel der Surviving-Sep-
sis-Campaign jetzt nicht indiziert? 

a) Anhängen von 1.000 ml Ringer-Acetat
b) Gabe von 1,5 g Nitrofurantoin i. v.
c) Abnahme von 3 Paar Blutkulturen vor der 

Antibiotikagabe

d) Möglichkeit zur Katecholamintherapie orga-
nisieren

e) Blutentnahme mit Laktatbestimmung

3. Zu den Kriterien für die Diagnose Delir 
gehört nicht:

a) Grad der Wachheit
b) Vorhandensein optischer Halluzinationen
c) Zeitliche Dynamik der psychischen Verände-

rungen
d) Denkstörungen
e) Veränderte Aufmerksamkeit

4. Welche Aussage zur Sepsis ist nicht richtig?
a) Die Letalität des septischen Schocks beträgt 

etwa 40 Prozent.
b) Bei einem Patienten mit Pneumonie, MAP von 

50 mmHg und einem Serumlaktat von 4,3 
mmol/l sind die Kriterien des septischen Schocks 
erfüllt. 

c) Mit den Sepsis-3-Kriterien werden die „Sepsis“, 
die „schwere Sepsis“ und der „septische Schock“ 
definiert.

d) Der SOFA-Score ist ein Schlüsselelement der 
Sepsis-3-Definition.

e) Dem Laktatspiegel wird in der Sepsis eine pro-
gnostische Bedeutung beigemessen.  
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5. Welche Aussage zum SOFA-Score trifft 
nicht zu?

a) Eine Leukozytose von 18 G/l entspricht einem 
Punktwert von zwei.

b) Grundlage für die Bewertung des respiratori-
schen Systems ist der Horovitz-Index (PaO2/
FiO2).

c) Hat der Patient einen Noradrenalinbedarf, so 
ist der kardiovaskuläre Punktwert mindestens 
drei.

d) Bei einem gesunden Patienten ohne bekannte 
Organdysfunktion kann ein SOFA-Score von 
null angenommen werden.

e) Ein Score von mindestens zwei geht bei einer 
Infektion mit einer Gesamtmortalität von etwa 
zehn Prozent einher. 

6. Welche Aussage zur Sepsis trifft zu?
a) Die positiven Effekte von intravenösem Vita-

min C sind gut belegt und es sollte bei jedem 
Patienten angewendet werden.

b) Durch eine zusätzliche Gabe von Vasopressin 
im septischen Schock können periphere Ischä-
mien sicher vermieden werden.

c) Für Hydrocortison gibt es eine starke Emp-
fehlung in der Leitlinie der Surviving-Sepsis- 
Campaign.

d) Es gibt Hinweise auf eine nützliche Kombina-
tion von Hydrocortison mit Fludrocortison zur 
Outcome Verbesserung im septischen Schock.

e) Katecholamin der ersten Wahl im septischen 
Schock ist Dobutamin.

7. Welche Aussage trifft am ehesten zu?
a) Voraussetzung jeder ärztlichen Behandlung sind 

die medizinische Indikation und die wirksame 
Einwilligung des Patienten.

b) Aufgabe eines gesetzlichen Betreuers ist un-
ter anderem die Ermittlung des mutmaßlichen 
Patientenwillens.

c) Zur Prognoseabschätzung der Bewusstseins-
störung nach Herz-Kreislauf-Stillstand ist die 
S1-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie hilfreich. 

d) Schwer kranke Intensivpatienten äußern ge-
legentlich Behandlungswünsche, denen nicht 
unreflektiert gefolgt werden kann.

e) Alle vorgenannten Aussagen sind richtig.

8. Was ist kein bekannter Risikofaktor für die 
Entstehung eines Delirs?

a) Alter > 65 Jahre
b) Medikamente (zum Beispiel Benzodiazepine)
c) Ortswechsel (zum Beispiel Verlegung auf die 

Intensivstation) 
d) Immobilisierung
e) Schmerztherapie mittels Periduralkatheter

9. Welche Aussage zum Delir trifft am ehes-
ten zu?

a) Ein schläfriger Patient, der auf Ansprache nur 
kurz Blickkontakt aufnimmt, kann nicht mittels 
CAM-ICU auf ein Delir hin untersucht werden.

b) Bei eigengefährdender Unruhe kann eine The-
rapie mit Haloperidol erwogen werden.

c) Ein am Vormittag halluzinierender und agi-
tierter Patient präsentiert sich einige Stunden 
später wieder schläfrig. Ein Delir ist daher un-
wahrscheinlich. 

d) Agitierte Patienten können nicht auf ein Delir 
getestet werden.

e) Lorazepam ist Mittel der Wahl beim hypoak-
tiven Delir. 

10. Sie müssen die Familie eines deliranten 
Patienten über die Erkrankung aufklären. 
Welche Information ist richtig?

a) Das Delir ist eine seltene Erkrankung auf der 
Intensivstation.

b) Das hypoaktive Delir ist die häufigste Erschei-
nungsform.

c) Es ist jetzt wichtig den Patienten zu intubieren, 
bis das Delir abgeklungen ist.

d) Sie als Familie stellen einen wichtigen Bezugs-
punkt für den Patienten zur Reorientierung dar.

e) Es gibt kein Risiko für neurokognitive Einschrän-
kungen nach Gesundung des Patienten.
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